
• Krankenvollversicherung, Tarif ECONOMY
• Pflegepflichtversicherung, Tarif PVN
• Option, um den Versicherungsschutz später ohne erneute                 

Gesundheitsprüfung zu erweitern, Tarif AV-P1

* Für Arbeitnehmer reduziert sich der Beitrag noch um den Arbeitgeberzuschuss.                                  
So zahlen Arbeitnehmer im Monat nur 198,93 Euro. Beiträge Stand 1.1.2022.

KV-Vertriebsinfo

Monatsbeitrag 
392,28 €*

Vertrauen, das bleibt.
Ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit

Private Krankenversicherung  
ECONOMY
Sicherer Schutz und garantierte Beitragsrückerstattung.

2669 / 03.2022

Continentale Krankenversicherung a.G.
Ruhrallee 92
44139 Dortmund
www.continentale.de

ECONOMY: Sicherer PKV-Schutz
Mit ECONOMY sichern sich Ihre Kunden gute und stabile Leistungen. Das außergewöhnliche 
Tarifkonzept ist speziell für wirtschaftlich denkende Kunden sehr interessant.

Anna, Jungunternehmerin (27 Jahre)

Marktbeobachtung

Gute Gründe für ECONOMY:

• Individuell vereinbarte Leistungen –                                                  
lebenslang garantiert

• Freie Arztwahl – kein Hausarztprinzip

• Guter Schutz (Naturheilverfahren, offener Hilfsmittel-
katalog, 60 % für Zahnersatz)

• Vom medizinischen Fortschritt profitieren

• Bei Leistungsfreiheit bis zu sechs Monatsbeiträge        
Rückerstattung

• Spätere Erweiterung des Schutzes durch den                    
Optionstarif AV-P1

„Mit ECONOMY 
gute und stabile 

Leistungen genießen.“

ECONOMY flexibel ergänzen.

ECONOMY kann flexibel ergänzt werden. Mit dem Optionstarif AV-P1, 
haben Ihre Kunden das Recht, ihre Absicherung auch später noch 
flexibel ohne erneute Gesundheitsprüfung und Wartezeiten weiter 
auszubauen. 



Leistungen
Mitbewerber Continentale 

ECONOMY
AXA

EL Bonus-U + Kompakt Zahn-U
Barmenia

einsA prima1
Gothaer

MediStart 1 SB + MediNatura P + MediMPlus
Hallesche

Primo.SB1 Z
HanseMerkur

KVS1
SIGNAL IDUNA

START
Universa

uni-introPrivat 300 + uni-ZF

Ambulante Leistungen

Gebührenordnung ambulant bis zu den Höchstsätzen GOÄ bis zu den Höchstsätzen GOÄ bis zu den Höchstsätze GOÄ bis zu den Höchstsätze GOÄ bis zu den Höchstsätze GOÄ bis zu den Höchstsätzen GOÄ bis zu den Höchstsätzen GOÄ bis zu den Höchstsätzen GOÄ

Ärztliche Leistungen 
100 % 100 %; 75 % ohne Erstbehandlung durch den 

Hausarzt
100 %; 75 % ohne Erstbehandlung durch Hausarzt* 100 %; 75 % ohne Erstbehandlung durch Hausarzt* 100 %; 75 % ohne Erstbehandlung durch Hausarzt* 100 %; 80 % ohne Erstbehandlung durch Hausarzt* 100 %; 75 % bis 4.000 € RB ohne Erstbehandlung 

durch Hausarzt, darüber hinaus 100 %*
100 %

Heilpraktiker

100 % nach dem GebüH bis zu den Mindestsätzen 
und nach unserem Leistungsverzeichnis 

Naturheilverfahren

75 % bis max. 1.000 € p. a.  im Rahmen des GebüH  75 % bis 1.000 € RB nach dem GebüH bis zu den 
Mindestsätzen und Hufelandverzeichnis

bis zum einfachen Satz des GebüH

MediStart 1 SB: 75 % bis max. 1.000 € p. a. nach dem 
GebüH bis zu den Höchstsätzen;

MediNatura P: 100 % bis max. 2.000 € p. a. nach dem 
GebüH bis zu den Höchstsätzen (weitere Begrenzung 

in den ersten 2 KJ)

75 % bis max. 1.000 € p.a. nach dem GebüH und der 
GOÄ jeweils bis zu den Höchstsätzen

80 % bis 1.000 € RB pro VJ im Rahmen des GebüH --- 75 % (analog Regelhöchstsätze der GOÄ für 
vergleichbare Leistungen)

Psychotherapie (Sitzungen p. a.)

100 % für max. 50 Sitzungen  
(ab 31. Sitzung vorherige Leistungszusage 

des VR erforderlich)

70 % für max. 50 Sitzungen 75 % Erstattung ohne Begrenzung der Sitzungszahl 75 % für 1. - 20. Sitzung 
70 % für 21. - 50. Sitzung 

(ab 21. Sitzung vorherige Leistungszusage 
des VR erforderlich)

75 % für max. 50 Sitzungen 75 % für max. 50 Sitzungen 75 % für max. 50 Sitzungen
(vorherige Leistungszusage des VR erforderlich)

75 % für max. 50 Sitzungen

Heilmittel
100 % für Anwendungen oder Behandlungen 

durch staatlich geprüfte Angehörige von 
Heilhilfsberufen

75 % nach eigenem Leistungsverzeichnis 
(100 % für Schwangerschafts- und Rückbildungs-

gymnastik sowie Geburtsvorbereitungskurse)

75 % bis 2.000 € RB p. a., darüber hinaus 
100 % für im Tarif genannte Heilmittel

75 % nach Heilmittelverzeichnis 75 % nach Heilmittelverzeichnis 90 % für im Tarif genannte Heilmittel 
sowie gemäß Bundesbeihilfeverordnung

75 % für im Tarif genannte Heilmittel 
bis max. 500 € RB p. a.; 

100 % bei bestimmten schweren Erkrankungen

75 %

Vorsorgeuntersuchungen nach gesetzlich 
eingeführten Programmen

100 %; keine Altersgrenzen und 
Untersuchungsintervalle

100 %; keine Altersgrenzen 75 - 100 %; keine Altersgrenzen; Erstattung auch 
im Rahmen der Mutterschafts-Richtlinien; darüber 
hinaus Vorsorgeuntersuchungen bis 250 € RB p. a.

75 - 100 %; keine Altersgrenzen; 
darüber hinaus Check-Up bis 250 € p. a.

100 %; keine Altersgrenzen 100 % für im Tarif genannte Vorsorgeunter-
suchungen bis zum Regelhöchstsatz der GOÄ

75 - 100 % für sämtliche zur Früherkennung 
von Krankheiten medizinisch notwendige 

ambulante Untersuchungen

100 %; keine Altersgrenzen und 
Untersuchungsintervalle

Hilfsmittel

100 % für Hilfsmittel in einfacher Ausführung;  
bei Hilfsmitteln mit RB > 1.000 € ist 

Kostenvoranschlag erforderlich, ansonsten 80 %

100 % für im Tarif genannte Hilfsmittel; 
bestimmte Hilfsmittel sind über den VR zu 

beziehen, ansonsten 75 %; z. T. Höchstbeträge

75 % (100 % bei lebenserhaltenden Hilfsmitteln) 
bis 1.500 € RB, darüber hinaus Kostenvoranschlag 

erforderlich, ansonten 75 %

MedStart 1 SB: 75 % bis 500 € RB, darüber hinaus 
Leistungszusage des VR erforderlich, 

ansonsten 50 % (Katalog); MediMPlus: Nach 
Leistungszusage des VR 100 % für restliche 

Hilfsmittel in Standardausführung

75 % für Hilfsmittel in Standardausführung; 
Hilfsmittel mit RB > 350 € zu 90 %, sofern 

Beschaffung durch VR. Übersteigen erstattungsfähige 
Aufwendungen 10.000 € p. a., wird der übersteigende 

Teil zu 100 % erstattet

100 % (z. T. Katalog mit Höchstbeträgen) 100 % für Hilfsmittel gleicher Art bis 500 € RB 
einmal pro KJ, bei häufigerem Bedarf sowie bei 

Hilfsmitteln mit RB > 500 € Leistungszusage des 
VR erforderlich

75 % für kleine Hilfsmittel;
75 % für große Hilfsmittel bis 1.000 € RB, 

darüber hinaus zu 100 %

Brillen / Kontaktlinsen
100 % bis 200 € alle 2 Jahre 100 % bis 100 € alle 2 Jahre 75 % bis 150 € alle 2 Jahre oder bei 

Sehschärfenveränderung um mind. 0,5 Diopt.
100 % bis 50 € alle 3 Jahre 100 % bis 125 € alle 2 Jahre oder bei 

Sehschärfenveränderung um mind. 0,5 Diopt.
100 % bis 100 € alle 3 Jahre 100 % bis 150 € alle 2 Jahre oder

bei Sehstärkenveränderung von mind. 0,5 Diopt.; 
ab 8 Dioptr. 300 €

75 % bis 125 € alle 2 Jahre

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA)
100 % für verordnete DiGA, die im Verzeichnis des 

BfArM aufgeführt sind
100 % für verordnete DiGa, sofern diese den 

versicherten Leistungen zugerechnet werden, 
Höchstbeträge analog der tariflichen Regelungen

--- 75 % für verordnete DiGA, welche im gesetzlichen 
Verzeichnis enthalten sind

100 % für verordnete DiGA, die im Verzeichnis des 
BfAM aufgeführt sind; 80 %, max. 2.000 € p. a. für 

darüber hinausgehende verordnete DiGA

100 % für verordnete DiGA, 
verschiedene Voraussetzungen sind zu 

berücksichtigen

keine tarifliche Regelung ---

Stationäre Leistungen

Gebührenordnung stationär
bis zu den Regelhöchstsätzen GOÄ bis zu den Regelhöchstsätzen GOÄ bis zu den Höchstsätzen GOÄ bis zu den Höchstsätzen GOÄ bis zu den Höchstsätzen GOÄ bis zu den Höchstsätzen GOÄ zum Teil unterhalb Regelhöchstsätze GOÄ 

(Basistarif-Niveau)
bis zu den Höchstsätzen GOÄ

Stationäre Leistungen Regelleistung mit Belegarzt Regelleistung mit Belegarzt Regelleistung mit Belegarzt Regelleistung mit Belegarzt Regelleistung mit Belegarzt Regelleistung mit Belegarzt Regelleistung mit Belegarzt Regelleistung mit Belegarzt

Zahnärztliche Leistungen

Gebührenordnung Zahn bis zu den Höchstsätzen  GOÄ / GOZ bis zu den Höchstsätzen  GOÄ / GOZ bis zu den Höchstsätzen GOÄ / GOZ bis zu den Höchstsätzen GOÄ / GOZ bis zu den Höchstsätzen GOÄ / GOZ ZE, KFO: Höchstsätze, sonst Regelhöchstsätze bis zu den Höchstsätzen GOÄ / GOZ bis zu den Höchstsätzen GOÄ / GOZ

Zahnbehandlung (ZB) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % (Regelhöchstsätze GOZ) 100 % 100 %

Zahnersatz (ZE) / Kieferorthopädie (KFO)

60 % für ZE und KfO; 
max. 6 orale Implantate je Kiefer

60 - 70 % in Abhängigkeit nachgewiesener 
Kontrolluntersuchungen für ZE (auch Inlays)

70 % für KfO, wenn die Maßnahme vor Vollendung 
des 18. LJ begonnen wird, sonst 60 %

75 % für ZE und KfO 50 - 70 % in Abhängigkeit nachgewiesener 
Kontrolluntersuchungen für ZE (auch Inlays) und KfO

75 % für ZE und KfO 80 % für ZE und KfO 55 % - 75 % in Abhängigkeit nachgewiesener 
Kontrolluntersuchungen für ZE (auch Inlays)

75 % für KfO, wenn die Maßnahme vor Vollendung 
des 21. LJ begonnen wird

60 % für ZE (auch Behandlungskosten für Inlays) 
und KfO

Inlays zu 100 % für die zahnärztliche Leistung und 
zu 60 % für die Material- und Laborkosten

Zahnstaffel

ZE, KfO:
max. 3.000 € p.a 

Zahnstaffel entfällt bei Unfällen

ZB, ZE, KfO: 
500 € im       1. VJ 

1.000 € im 1. - 2. VJ 
1.500 € im 1. - 3. VJ 
2.000 € im 1. - 4. VJ 

 
Zahnstaffel entfällt bei Unfällen

ZE, KfO: 
7.500 € im 1. - 3. KJ 

7.500 € p. a. ab 4. KJ 
 

Zahnstaffel entfällt bei Unfällen

ZE, KfO: 
1.500 € im 1. - 2. VJ 
3.000 € im 1. - 4. VJ 

6.000 € alle 2 Jahre ab dem 5. VJ
 

Zahnstaffel entfällt bei Unfällen

Anerkennungsfähiger RB für ZB, ZE, KfO: 
1.000 € im 1. KJ

2.000 € im 1. - 2. KJ 
3.000 € im 1. - 3. KJ 
4.000 € im 1. - 4. KJ 
5.000 € im 1. - 5. KJ

5.000 € p. a. ab 6. KJ 
 

Zahnstaffel entfällt bei Unfällen

ZE, KFO: 
600 € im 1. - 2. VJ 

1.200 € im 1. - 4. VJ 
2.400 € im 1. - 6 .VJ

4.000 € p. a. ab dem 7. VJ 
 

Zahnstaffel entfällt bei Unfällen

ZB, ZE, KfO: 
500 € im 1. VJ

1.000 € im 1. - 2. VJ 
2.000 € im 1. - 3. VJ 
3.000 € im 1. - 4. VJ

4.000 € p. a. ab 5. VJ 
 

Zahnstaffel entfällt bei Unfällen

ZB, ZE, KfO: 
1.000 € im 1. KJ

2.000 € im 1. - 2. KJ 
3.000 € im 1. - 3. KJ 
4.000 € im 1. - 4. KJ
5.000 € im 1. - 5. KJ

5.000 € p. a. ab 6. KJ 
 

Zahnstaffel entfällt bei Unfällen

Sonstiges

Selbstbeteiligung (SB)
20 € je ambulante und zahnärztl. Leistung, 
50 € je Hilfsmittel, keine SB bei stationären 

Leistungen / Generika / Sehhilfen

360 € p. a. auf den ambulanten und stationären 
Bereich (180 € bis Alter 19)

300 € p. a. auf alle Bereiche 
(15 € bis Alter 20)

480 € p. a. auf den ambulanten Bereich 300 € p. a. auf alle Bereiche 500 € p. a. auf dem ambulanten und 
zahnärztlichen Bereich (kein SB bis Alter 19)

480 € p. a. (240 € bis Alter 19) 
auf ambulanten und stationären Bereich

300 € p. a. auf alle Bereiche

Garantierte Beitragsrückerstattung (BR)
COMFORT-MED: 2 MB p. a. garantierte BR, 

zusätzlich 4 MB erfolgsabhängige BR möglich
keine garantierte BR, 

Verhaltensbonus möglich
keine garantierte BR, 

erfolgsabhängige BR möglich
keine garantierte BR, 

erfolgsabhängige BR möglich
keine garantierte BR, 

erfolgsabhängige BR möglich
Gesundheitsrabatt bei erfolgtem Check-up 

i. H. v. 10 % 
keine garantierte BR, 

erfolgsabhängige BR möglich
keine garantierte BR, 

erfolgsabhängige BR möglich

Weltgeltung bei vorübergehendem 
Auslandsaufenthalt

unbegrenzt in Europa, außereuropäisch: 6 Monate unbegrenzt in Europa, außereuropäisch: 6 Monate unbegrenzt in Europa, außereuropäisch: unbegrenzt unbegrenzt in Europa, außereuropäisch: 6 Monate unbegrenzt in Europa, außereuropäisch: 1 Monat unbegrenzt in Europa, außereuropäisch: 1 Monat, 
ab dem 2. Monat 2/3 der Tarifleistungen

unbegrenzt in Europa, außereuropäisch: 12 Monate unbegrenzt in Europa, außereuropäisch: 3 Monate 
bzw. 36 Monate unter best. Voraussetzungen

Beitragsbeispiele

Beitrag für 30-Jährige (inkl. GZ, keine PPV) 364,22 € 339,80 € 425,30 € 335,14€ 349,43 € 263,42 € 275,77 € 322,31 €

Beitrag für Kinder (ohne GZ, keine PPV) 135,30 € 170,69 € 145,41 € 96,48 € 135,66 € 149,37 € 101,32 € 136,54 €

BR = Beitragsrückerstattung   GZ = Gesetzlicher Zuschlag   MB = Monatsbeitrag  SB = Selbstbeteiligung      ZB = Zahnbehandlung  
GebüH = Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker         KFO = Kieferorthopädie    p. a. = per anno (pro Jahr)  TL = Tarifleistung     ZE = Zahnersatz
GOÄ = Gebührenordnung für Ärzte   KJ = Kalenderjahr  PPV = Pflegepflichtversicherung VJ = Versicherungsjahr
GOZ = Gebührenordnung für Zahnärzte   LJ = Lebensjahr  RB = Rechnungsbetrag  VR = Versicherer

    

Legende:

Trotz sorgfältiger Zusammenstellung der Tabelle kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen keine Haftung übernommen werden. Maßgebend sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der jeweiligen 
Unternehmen. Zukünftige Beitragsveränderungen in der PKV können wir nicht vorhersagen und wurden deshalb nicht berücksichtigt.

* Gemäß dem Hausarztprinzip – auch Primärarztprinzip genannt – ist die Erstbehandlung generell durch einen Hausarzt vorzunehmen.
Bei direkter Inanspruchnahme eines Facharztes erfolgt – je nach Tarif – eine Kürzung um 20 oder 25 % der entsprechenden Rechnung.


